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Welche formalen Vorgaben bestehen? 

Zur Durchführung der Prüfung sind auch formale Rahmenbedingungen vorgegeben. 

 

Vorgaben: 

 Deckblatt mit Benennung der Aufgabenstellung 

 höchstens 3 Seiten Umfang, DIN A 4 (ohne Deckblatt) 

 Schriftgröße 11, Schriftart Arial  

 1,5-zeilig verfasst  

 einseitig beschrieben  

 linker und rechter Rand 2,5 cm  

 oberer und unterer Rand 2 cm 

 fortlaufende Seitennummerierung  

 Name auf jeder Seite 

 keine Anlagen 

 Reporte sind bis spätestens zum Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 einzureichen 

 

Achtung: Wer seine Reporte nicht rechtzeitig abgibt, kann nicht an der mündlichen Prüfung 

teilnehmen. Die Prüfungsleistung wird dann mit null Punkten (ungenügend) bewertet. 

 

 

Sind Abkürzungen und Fachbegriffe allgemein verständlich? 

 

Berufstypische Fachbegriffe können und sollen im Report angemessen verwendet werden. Doch 

Vorsicht: Fachbegriffe und Abkürzungen, die im betrieblichen Umfeld verwendet werden, können 

oftmals sehr firmenspezifisch sein. Wenn der Prüfungsausschuss die Begrifflichkeiten nicht kennt, kann 

er gegebenenfalls den Sachverhalt schwer nachvollziehen. Um Missverständnisse zu vermeiden, 

sollten Abkürzungen und spezifische Fachbegriffe im Report erklärt oder ganz darauf verzichtet werden. 

 


